
Heft 03 / 2008 1

RECHTSPRECHUNG aus Heft 3/2008

Kinder- und Jugendhilferecht

Aufgabe und Begründung des g. A.; keine Leistungsfort-
setzung bei Inobhutnahme oder Einstellung der Hilfe we-
gen Weigerung des Betroffenen; Anspruch auf das „Straf-
drittel“

§ 2 Abs. 2, Abs. 3, § 86 Abs. 2, § 89 c Abs. 2 SGB VIII

VG Oldenburg, Urt. vom 25.01.2008 – 13 A 583/06

1. Ein Klinikaufenthalt kann den bisherigen g. A. been-
den, wenn keine Rückkehrperspektive besteht.

2. Zur Begründung eines g. A. ist ein dauerhafter oder
längerer Aufenthalt nicht erforderlich, es genügt viel-
mehr, dass der Betreffende sich an dem Ort oder in
dem Gebiet „bis auf Weiteres“ im Sinne eines zu-
kunftsoffenen Verbleibs aufhält und dort den Mittel-
punkt seiner Lebensbeziehungen hat (BVerwG, Urt.
v. 26. September 2002 – 5 C 46.01 = FEVS 54, 198).

3. Eine kurzzeitige Unterbrechung der Jugendhilfeleis-
tungen kann die Zuständigkeit des Jugendhilfeträgers
u. U. unberührt lassen.

4. Für die Annahme einer Unterbrechung kann spre-
chen, dass nach Leistungsgewährung die Hilfe faktisch
oder förmlich eingestellt wurde oder aufgrund der
gegebenen Verhältnisse die Einstellung die einzig fach-
liche vertretbare Entscheidung war und wegen des
unklaren zukünftigen Hilfebedarfs eine konkrete Wie-
deraufnahmeperspektive der bisher geleisteten Hilfe
nicht gegeben war.

5. Zur Frage des pflichtwidrigen Handelns i. S. d. § 89 c
Abs. 2 SGB VIII.

Sachverhalt: Die Kl. begehrt von der Bekl. die Erstattung der Kosten für
gewährte Jugendhilfeleistungen.

Die am 3. Oktober 1986 geborene T ist die Tochter von Frau F und Herrn
H. In den Jahren 2003 und 2004 lebte die Mutter in A und der Vater hielt
sich in Belgien auf. Beide Elternteile übten das gemeinsame Sorgerecht
für ihre Tochter aus. Nach der Scheidung der Eltern lebte diese bei ihrer
Mutter in A.

Anfang Oktober 2003 meldete sich Frau F beim JA der Kl. und teilte mit,
dass sie erhebliche Schwierigkeiten mit ihrer Tochter habe. Sie erklärte,
dass ihre Tochter in letzter Zeit häufig „abgängig“ gewesen und auch jetzt
wieder „unterwegs“ sei. Einige Tage später meldete sie sich erneut beim
JA der Kl. und teilte mit, dass T wieder aufgetaucht sei. Sie berichtete von
bereits seit vielen Jahren bestehenden Schwierigkeiten mit ihrer Tochter
und machte deutlich, dass sie keinen Sinn mehr darin sehe, ihre Tochter
wieder bei sich im Haushalt aufzunehmen.

Seit dem 7. Oktober 2003 befand sich T in der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des Universitätsklinikums A. Bei
einer Untersuchung wurde die Entwicklung einer emotional instabilen Per-
sönlichkeitsstörung (ICD 10: F 60.31) diagnostiziert. Die behandelnden
Ärzte empfahlen im Anschluss an die stationäre Behandlung eine außer-
häusliche Unterbringung in einer auf das Krankheitsbild von T speziali-
sierten Einrichtung. Die Unterbringung erfolgte schließlich vom 16. De-
zember 2003 an in der sozialpädagogischen Einrichtung B, die in der
Gemeinde R gelegen ist. Mit Bescheid vom 27. Januar 2004 gewährte die
Kl. T Leistungen der Eingliederungshilfe für ihren Aufenthalt in dieser
Einrichtung.

Der Aufenthalt in der Einrichtung B wurde am 2. Februar 2004 beendet,
da sich T nicht an die in der Hilfeplanung vereinbarten Absprachen ge-

halten hatte. Nach Beendigung der Maßnahme fuhr T nach A und kam
zunächst bei ihrer Großmutter, Frau G, unter. Am 3. Februar 2004 fand
ein Gespräch im JA der Kl. statt, an dem neben T auch ihre Mutter und
ihre Großmutter teilnahmen. Nach einem Vermerk des JA der Kl. vom 13.
Februar 2004 über das Gespräch vom 3. Februar 2004 lehnte T ausdrück-
lich und wiederholt und trotz der Hinweise auf wahrscheinlich auftreten-
de Schwierigkeiten die weitere Gewährung von Leistungen der Jugend-
hilfe ab und erklärte zudem, bis auf Weiteres in O leben zu wollen.

Mit Bescheid vom 4. Februar 2004 hob die Kl. die T gewährte Hilfe gem.
§ 35 a SGB VIII zum 2. Februar 2004 „wegen Sinn- und Zwecklosigkeit“
auf. Zur Begründung heißt es: Die im Hilfeplangespräch vom 26. Januar
2004 getroffenen Vereinbarungen seien nicht eingehalten worden, so dass
die Zusammenarbeit zwischen T und der Einrichtung nicht mehr fortge-
setzt werden könne. Im Gespräch vom 3. Februar 2004 sei festgestellt
worden, dass anderweitige Hilfen nicht möglich erschienen. Dieser Be-
scheid wurde bestandskräftig.

Am 6. Februar 2004 verzog T nach O und lebte bis zum 28. April 2004
bei der Familie X. Am 30. März 2004 meldete sie sich mit erstem Wohn-
sitz bei der Bekl. und auch bei der Berufsschule in O an. Dazu war T zuvor
mit Schreiben vom 15. März 2004 von ihrer Mutter ermächtigt worden.
Ebenfalls am 30. März 2004 beantragte T die Gewährung von laufender
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem BSHG. Diesen Antrag lehnte die Bekl.
– Sozialamt – mit Bescheid vom 31. März 2004 mit der Begründung ab,
dass T Ansprüche auf Unterhalt gegenüber ihren Eltern habe und diese der
Gewährung von Sozialhilfe vorgingen.

Aufgrund fehlender finanzieller Mittel war ein weiterer Verbleib von T bei
der Familie X nicht möglich. Sie wandte sich daher am 28. April 2004 an
das Jugendhilfezentrum in O, welches an das JA der Bekl. angegliedert
ist. Das JA der Bekl. nahm sie gem. § 42 SGB VIII in Obhut. Am 29. April
2004 bat das Jugendhilfezentrum O die Kl. um Übersendung einer Kos-
tenübernahmeerklärung. Mit Schreiben vom 7. Mai 2004 lehnte die Kl.
die Abgabe einer Kostenübernahmeerklärung mit der Begründung ab, sie
sei nicht der für T zuständige Jugendhilfeträger. Mit Schreiben vom 10.
Mai 2004 machte die Bekl. gegenüber der Kl. erneut geltend, dass sie die-
se für den zuständigen Jugendhilfeträger halte und kündigte an, sie werde
T nach A schicken, damit die Inobhutnahme dort fortgesetzt werden kön-
ne. Am 13. Mai 2004 brachte ein Mitarbeiter des Jugendhilfezentrums T
nach A und übergab sie dem JA der Kl. mit der Begründung, dass die Kl.
für Leistungen an T zuständig sei.

Daraufhin wurde T vom JA der Kl. im Rahmen einer familiären Bereit-
schaftsbetreuung in Obhut genommen. Da aus Sicht der Kl. eine dauer-
hafte Unterbringung von T aufgrund der räumlichen Nähe zu ihrer Mutter
nicht in Betracht kam, brachte die Kl. T im Jugendhilfezentrum der Stadt
O gem. § 34 SGB VIII unter. In diesem Zusammenhang gab die Kl. ein
vorläufiges Kostenanerkenntnis bis zur endgültigen Klärung der Zustän-
digkeit ab. Am 28. Mai 2004 reiste T schließlich wieder nach O. Zu den
Vorkommnissen im Einzelnen erklärte T gegenüber der Kl. (Niederschrift
vom 13. Mai 2004):

„Am 3. Februar 2004 hatte ich beim JA A, Herrn M zusammen mit meiner
Mutter und meiner Oma ein ausführliches Gespräch über meine weitere
Zukunft. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch keinerlei Interesse an Ju-
gendhilfe und habe alle diesbezüglichen Überlegungen kategorisch abge-
lehnt. Ich wollte einfach meine Ruhe haben und mein Leben leben. Ich
bin dann zunächst zu meiner Oma gezogen. Anschließend bin ich nach O
zur Familie X gezogen und habe mich dort angemeldet. Familie X ist die
Familie einer Freundin aus O, die bereit war, mich aufzunehmen. Ich habe
vom 6. Februar 2004 bis zum 28. April 2004, entsprechend meines Wunschs,
bei Familie X gelebt. Dies war aus finanziellen Gründen, das Sozialamt in
O hat mir die Hilfe zum Lebensunterhalt verweigert, nicht mehr möglich.
Das Sozialamt hat die Hilfe zum Lebensunterhalt unter dem Hinweis auf
meine Minderjährigkeit verweigert und mich an das JA O verwiesen. Ich
habe mich dann an das Jugendhilfezentrum in O gewandt, da ich auf kei-
nen Fall nach A zurück wollte. Auch dort habe ich zunächst, wie in A er-
klärt, dass ich eigentlich keine Jugendhilfe möchte, sondern am liebsten
‚auf eigenen Füßen’ stehen und in O bleiben will. Im Verlauf der Unter-
bringung wurde ich durch Herrn K dahingehend motiviert, doch zum JA
zu gehen, ‚um etwas für mich zu tun’. Da der zuständige Sachbearbeiter
nicht anwesend war, wurde ich zu Frau B geschickt. Dieses Gespräch war
für mich sehr belastend. Frau B hat mich angeschrieen und gesagt, dass
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ich vom JA O nichts zu erwarten hätte, da das JA A zuständig sei. Ich sei
schon der dritte Fall, wo Jugendliche einfach nach O kämen. Auf meinen
Hinweis, dass ich in O gewohnt hätte und auch dort gemeldet sei, entgeg-
nete sie, dass Jugendliche keine Wohnung anmieten dürften, und ich in
den nächsten Zug nach A steigen solle. Meine Erklärung, dass ich bei
Familie X gelebt habe, und noch keine eigene Wohnung angemietet hätte,
ist anscheinend nicht gehört worden. Auch habe ich Frau B deutlich er-
klärt, dass ich auf eigenen Wunsch in A keine Jugendhilfe mehr haben
wollte, dies nicht nur bezogen auf meine Unterbringung in A, sondern dass
ich nichts mehr mit dem JA zu tun haben wollte.

Da es mir nicht gut ging, bin ich nach A begleitet worden. Ich fühle mich
in A auch auf Grund meiner familiären Umstände nicht wohl und habe
Angst. Ich habe Ihnen bereits damals erklärt, dass ich aus meinem Um-
feld heraus möchte und meine Zukunft für mich alleine in O sehe.“

Mit Schreiben vom 6. Juli 2004 forderte die Kl. die Bekl. zur Übernahme
des Hilfefalls T auf und bat um Kostenerstattung nach § 89 c SGB VIII.
In diesem Schreiben kündigte sie weiter an, zu den anfallenden Kosten
ein weiteres Drittel der aufgewendeten Kosten nach § 89 c Abs. 2 SGB VIII
geltend zu machen. Zur Begründung führte die Kl. aus, dass die Leistun-
gen der Jugendhilfe eingestellt worden seien, da T keine weiteren Hilfen
mehr habe annehmen wollen. Damit sei die Hilfe zur Erziehung für T be-
endet worden. Anschließend sei T nach O verzogen. Zu diesem Zeitpunkt
sei weder Hilfe zur Erziehung geleistet noch sei ein Antrag auf Hilfe zur
Erziehung gestellt bzw. seitens der Kl. eine Anschlussmaßnahme in Aus-
sicht gestellt worden. Damit sei die Bekl. nach § 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII
der zuständige Jugendhilfeträger.

Mit Schreiben vom 15. Juli 2004 lehnte die Bekl. die Übernahme des
Hilfefalls und die Kostenerstattung ab. Sie erklärte, die Kl. sei zuständi-
ger Jugendhilfeträger nach § 86 Abs. 2 S. 2 SGB VIII.

Die Kl. hat am 2. Februar 2006 Klage erhoben. Zur Begründung macht
sie ergänzend geltend: Die örtliche Zuständigkeit der Bekl. ergebe sich aus
§ 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII. Vor der Aufnahme in die Einrichtung B und
vor Beginn der stationären Behandlung in der Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie im Universitätsklinikum A habe T ihren g. A. im Haus-
halt ihrer Mutter in A gehabt. Zunächst habe sich daher ihre örtliche Zu-
ständigkeit aus § 86 Abs. 2 S. 2 SGB VIII ergeben, da beiden Elternteilen
die Personensorge zugestanden habe. Mit der Einweisung in die Kinder-
und Jugendpsychiatrie am 7. Oktober 2003 habe T jedoch ihren g. A. im
mütterlichen Haushalt aufgegeben. Eine Rückkehroption für T in den
mütterlichen Haushalt in A habe schon bei der Aufnahme in die Kinder-
und Jugendpsychiatrie nicht mehr bestanden. Frau F habe unmissverständ-
lich zu verstehen gegeben, dass sie T nicht mehr bei sich aufnehmen wol-
le, da das Verhalten von T eine Zumutung für sie und ihre Familie sei.
Zudem habe sie das Kinderzimmer bereits ausgeräumt, da sie nicht mehr
damit gerechnet habe, dass T noch einmal zu ihr zurückkehren würde. Da
sowohl die stationäre Behandlung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
als auch die Unterbringung in der Einrichtung B lediglich vorübergehen-
der Natur gewesen seien, habe T in der Folgezeit sowohl in A als auch im
Zuständigkeitsbereich der Bekl. lediglich tatsächliche Aufenthalte begrün-
det. Allerdings habe T ab dem 6. Februar 2004 in O ihren g. A. begründet.
Sie sei in der Familie einer Freundin untergekommen, die sie in der Ein-
richtung B kennengelernt habe. T habe dazu erklärt, dass sie in O Freunde
gefunden habe und versuchen wolle, dort auf eigenen Füßen zu stehen.
Sie habe sich von ihrer Mutter distanzieren wollen. In O habe sie ihren
Schulabschluss nachholen und sich um eine ambulante Therapie bemü-
hen wollen. T habe sich aus ihrem familiären Umfeld in A lösen und in O
einen neuen Lebensmittelpunkt begründen wollen. Sie sei schließlich vom
6. Februar 2004 bis zum 28. April 2004 im Haushalt der Familie X ge-
blieben. Dass sie dort nicht länger habe verbleiben können, sei lediglich
dem Umstand geschuldet, dass das Sozialamt der Bekl. ihr keine Hilfe zum
Lebensunterhalt gewährt habe. Zur Begründung eines g. A. sei aber ein
dauerhafter oder längerer Aufenthalt auch nicht erforderlich. Es genüge
vielmehr, dass der Betreffende sich an einem Ort „bis auf Weiteres“ im
Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs aufhalte und dort den Mittelpunkt
seiner Lebensbeziehungen habe. Als sich T am 28. April 2004 an das Ju-
gendhilfezentrum O gewandt habe und dort in Obhut genommen worden
sei und nachfolgend beim JA der Bekl. vorgesprochen habe, sei folglich
die Zuständigkeit der Bekl. gegeben gewesen. Sie hätte zumindest nach
§ 89 d SGB VIII vorläufig tätig werden müssen. Stattdessen sei T nach A
verbracht worden. Aufgrund der dann bestehenden räumlichen Nähe zu
ihrer Mutter habe sich der psychische Zustand von T destabilisiert. Da nach
sozialpädagogischer Einschätzung für T ein Verbleib in A unter keinen
Umständen in Betracht gekommen sei, sei die Unterbringung in der Ju-

gendschutzstelle O nach § 34 SGB VIII veranlasst worden. Die Kosten
seien bis zur Klärung der Zuständigkeit übernommen worden. Für die im
Rahmen der Hilfe zur Erziehung entstandenen Aufwendungen i. H. v.
71.650,36 EUR bestehe gegenüber der Bekl. ein Anspruch auf Kostener-
stattung gem. § 89 c Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Für die genannten Jugendhil-
femaßnahmen sei die Bekl. der örtlich zuständige Jugendhilfeträger ge-
wesen. Da sie dennoch nicht tätig geworden sei, sei sie – die Kl. – vorläu-
fig gem. § 89 d SGB VIII tätig geworden. Der Anspruch auf zusätzliche
Erstattung von einem Drittel der entstandenen Aufwendungen ergebe sich
aus § 89 c Abs. 2 SGB VIII. Das Verhalten der Bekl. sei pflichtwidrig ge-
wesen. Indem das JA der Bekl. die Rückfahrt von T nach A veranlasst habe,
obwohl die Zuständigkeitsfrage noch nicht abschließend geklärt gewesen
sei, sei der Zuständigkeitsstreit auf dem Rücken von T ausgetragen wor-
den. Unverständlich sei, dass die Bekl. hierbei den psychischen Zustand
von T nicht berücksichtigt habe. Da sich T direkt an das JA der Bekl. ge-
wandt hatte, wäre die Bekl. zunächst nach § 89 d SGB VIII verpflichtet
gewesen, vorläufige Hilfeleistungen zu gewähren und sich erst im An-
schluss daran den Fragen der Zuständigkeit und einer evtl. Kostenerstat-
tungspflicht zu widmen. Es sei untragbar, dass ein Jugendhilfeträger sich
seiner Verpflichtung zum Tätigwerden entledige, indem er vollendete Tat-
sachen dadurch schaffe, dass er einen Jugendlichen in einen anderen Zu-
ständigkeitsbereich verbringe. Entgegen der Rechtsauffassung der Bekl.
sei eine rechtserhebliche Unterbrechung der Jugendhilfeleistungen durch
die Beendigung der Jugendhilfemaßnahme eingetreten mit der Konse-
quenz, dass bei der Inobhutnahme am 28. April 2004 und der ab 28. Mai
2004 begonnenen Hilfe zur Erziehung in Form der Heimunterbringung im
Jugendhilfezentrum O die örtliche Zuständigkeit neu zu bestimmen ge-
wesen sei. Zwar werde vielfach angenommen, dass von einer Unterbre-
chung nur dann ausgegangen werden könne, wenn Jugendhilfeleistungen
während einer längeren Zeit davor nicht erbracht worden seien. Allerdings
werde dabei hervorgehoben, dass allein ein bestimmter Zeitablauf zur
Annahme einer Unterbrechung nicht ausreiche. Damit sei aufgrund der
Gesamtumstände des Hilfefalls zu ermitteln, ob von einer Unterbrechung
ausgegangen werden könne. Vorliegend sei mit der Beendigung der Ju-
gendhilfemaßnahme aufgrund des Bescheids vom 4. Februar 2004 eine
Unterbrechung der Jugendhilfe eingetreten. T habe ihr Ansinnen bekräf-
tigt, keine Jugendhilfeleistungen mehr in Anspruch nehmen zu wollen.
Diese Haltung sei respektiert worden mit der Folge, dass die Jugendhilfe-
leistungen einzustellen gewesen seien. Eine Hilfeleistung gegen den Wil-
len des Betroffenen sei nicht möglich.

Bei Klageerhebung war die Jugendhilfemaßnahme für T noch nicht been-
det. Wegen der Beendigung zum 30. November 2006 bedurfte es eines
Feststellungsantrags nicht mehr. Aus diesem Grunde ersetzte die Kl. den
ursprünglich gestellten Feststellungsantrag durch einen Leistungsantrag.

Aus den Gründen: Das Verfahren war einzustellen, soweit die
Kl. ihre Klage zurückgenommen hat. Im Übrigen hat die Kla-
ge, über die im Einverständnis der Beteiligten ohne mündli-
che Verhandlung entschieden werden konnte (§ 101 Abs. 2
VwGO), in vollem Umfang Erfolg.

Die Klage ist zulässig. Dies gilt auch für die Umstellung der Klage vom
ursprünglich gestellten Feststellungsantrag auf das Leistungsbegehren. Die
insoweit erfolgte Klageänderung ist nach § 91 Abs. 1, Abs. 2 VwGO zu-
lässig, da die Bekl. darin eingewilligt hat und das Gericht diese Änderung
für sachdienlich hält. Die Jugendhilfemaßnahme ist am 30. November 2006
und damit während des Laufs des gerichtlichen Verfahrens beendet wor-
den. Vor diesem Hintergrund bedurfte es des ursprünglich gestellten Fest-
stellungsantrags nicht mehr. Die Kl. konnte nunmehr die Erstattung der
insgesamt aufgewendeten Jugendhilfekosten durch eine Leistungsklage
verfolgen. Die Einwilligung der Bekl. in diese Klageänderung konnte das
Gericht annehmen, da sie sich, ohne ihr zu widersprechen, auf die geän-
derte Klage sowohl schriftsätzlich als auch in der mündlichen Verhand-
lung am 3. Dezember 2007 eingelassen hat.

Die Klage ist begründet. Der Kl. steht gegen die Bekl. ein
Anspruch auf Erstattung der aufgewendeten Jugendhilfekos-
ten im Hilfefall T in der Zeit vom 28. Mai 2004 bis zum 30.
November 2006 i. H. v. insgesamt 71.650,36 EUR nebst Zin-
sen i. H. v. 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz seit
Rechtshängigkeit sowie auf die Erstattung von einem Drit-
tel der genannten Aufwendungen wegen pflichtwidrigen Han-
delns in i. H. v. weiteren 23.883,45 EUR zu.
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Die Kl. hat Anspruch gegen die Bekl. auf Erstattung der
Kosten für die Jugendhilfemaßnahme in der Zeit vom 28. Mai
2004 bis zum 30. November 2006 in Höhe der geltend ge-
machten 71.650,36 EUR.

Rechtsgrundlage für den Kostenerstattungsanspruch ist
§ 89 c Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Nach dieser Regelung sind Kos-
ten, die ein örtlicher Träger im Rahmen seiner Verpflichtung
nach § 89 d SGB VIII aufgewendet hat, von dem örtlichen
Träger zu erstatten, dessen Zuständigkeit durch den g. A.
nach §§ 86, 86 a und 86 b SGB VIII begründet wird.

Die Voraussetzungen dieser Regelung liegen vor. Ab dem 28.
Mai 2004 erhielt T von der Kl. Leistungen im Rahmen der
Hilfe zur Erziehung gem. §§ 27, 34 SGB VIII, §§ 41, 34
SGB VIII bzw. §§ 41, 30 SGB VIII. Vor Beginn dieser
Maßnahme hielt sich T tatsächlich im Zuständigkeitsbereich
der Kl. auf. Somit war diese auch nach § 89 d SGB VIII zum
vorläufigen Tätigwerden verpflichtet, da die Bekl. nicht tä-
tig wurde.

Auch die weitere Voraussetzung, dass die Bekl. der örtliche
Träger der Jugendhilfe ist, dessen Zuständigkeit durch den
g. A. nach § 86 SGB VIII begründet wird, ist gegeben. Die
Bekl. war der örtlich zuständige Träger der Jugendhilfe. Das
folgt aus § 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII. Danach ist der örtliche
Träger zuständig, in dessen Bereich das Kind oder der Ju-
gendliche vor Beginn der Leistung zuletzt seinen g. A. hat-
te, wenn das Kind oder der Jugendliche im Fall des Satzes 2
während der letzten sechs Monate vor Beginn der Leistung
bei keinem Elternteil einen g. A. hatte.

Diese Vorschrift nimmt Bezug auf § 86 Abs. 2 S. 2 SGB VIII,
der eingreift, wenn die Personensorge den Eltern gemein-
sam zusteht. Das war vorliegend der Fall. Die Ehe der El-
tern von T wurde mit Urteil des AG A vom 16. März 1998
geschieden. Die elterliche Sorge beließ das FamG beiden
Eltern gemeinschaftlich.

Entscheidend kommt es somit darauf an, wo T ihren g. A.
hatte. Nach § 30 Abs. 3 S. 2 SGB I hat jemand den g. A. dort,
wo er sich u. U. aufhält, die erkennen lassen, dass er an die-
sem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend ver-
weilt. Zur Begründung eines g. A. ist ein dauerhafter oder
längerer Aufenthalt nicht erforderlich, es genügt vielmehr,
dass der Betreffende sich an dem Ort oder in dem Gebiet
„bis auf Weiteres“ im Sinne eines zukunftsoffenen Verbleibs
aufhält und dort den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen
hat (BVerwG, Urt. v. 26. September 2002 – 5 C 46.01 = FEVS
54, 198). Ursprünglich hatte T ihren g. A. im Haushalt ihrer
Mutter, Frau F, also im Zuständigkeitsbereich der Kl. Selbst
wenn es bereits Schwierigkeiten zwischen T und ihrer Mut-
ter gegeben hatte, so war doch ihr Aufenthalt im Haushalt
der Mutter zukunftsoffen im Sinne der zitierten Rechtspre-
chung. Das änderte sich (spätestens) mit der Aufnahme von
T in die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psy-
chotherapie des Universitätsklinikums A am 7. Oktober 2003.
Der Aufenthalt von T dort im Zeitraum vom 7. Oktober 2003
bis zum 16. Dezember 2003 begründete keinen neuen g. A.;
er beendete jedoch den g. A. im Haushalt der Mutter und
damit im Zuständigkeitsbereich der Kl. Der Klinikaufenthalt
war erforderlich, weil T an erheblichen Persönlichkeitsstö-
rungen litt, die sich im Borderline-Syndrom bzw. „Ritzen“
sowie suizidalen Absichten manifestierten. Zwar war der

Klinikaufenthalt nur vorübergehender Natur und sollte der
Stabilisierung von T dienen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war
aber eine Rückkehr von T in den Haushalt ihrer Mutter aus-
geschlossen. Frau F hatte bereits im Vorfeld der Behandlung
erklärt, dass sie T nicht wieder bei sich aufnehmen wolle,
da die Belastung durch das Verhalten von T für sie und für
ihre Familie unzumutbar sei. Schließlich hat sie das Zimmer
von T bereits während des Klinikaufenthalts aus- bzw. um-
geräumt.

Auch während des Aufenthalts von T in der Einrichtung B
gehen die Beteiligten übereinstimmend und nach Auffassung
der Kammer zutreffend davon aus, dass T dort einen neuen
g. A. nicht begründet hat. Da T wiederholt gegen die im Hil-
feplangespräch am 26. Januar 2004 getroffenen Vereinba-
rungen verstoßen hatte, wurde T am 2. Februar 2004 aus
dieser Einrichtung entlassen. T fuhr nach A zurück und wohn-
te vorübergehend bei ihrer Großmutter, Frau G, in A. Bei
einem Gespräch am 3. Februar 2004 im JA der Kl. stellte T
unmissverständlich klar, dass sie weitere Jugendhilfeleistun-
gen nicht in Anspruch nehmen wolle und werde. Zu ihren
Vorstellungen über die nähere Zukunft erklärte T nach ei-
nem Vermerk vom 13. Februar 2004:

„Sie führte aus, dass sie in der kurzen Zeit in O Freunde gefunden habe
und sich dem Umfeld hier in A, welches sie ‚runterziehen würde’ entzie-
hen möchte. Sie möchte so schnell wie möglich nach O, um dort zu versu-
chen, bald auf eigenen Füßen zu stehen. Dies, da sie nach der KJP und
dem B begriffen habe, dass Heim oder ähnliches nichts für sie sei. Be-
fragt von der Mutter, wie sie sich dieses vorstelle, gibt sie an, dass sie bereits
mit ihrer Freundin telefoniert habe und diese ihr zugesagt habe, dass sie
bei deren Familie aufgenommen werden könne. Frau F gab an, dass dies
problematisch zu sehen sei, da man weder Freundin noch deren Familie
kennen würde. T ließ diesen Einwand unter dem Hinweis, dass sie wisse,
was sie wolle, nicht gelten. Sie wolle sich umgehend in der Schule anmel-
den, und sich dann um ambulante Therapie bemühen, weil sie wisse, dass
dies besser für sie sei. Im folgenden habe ich dann versucht, T davon zu
überzeugen, dass die Schwierigkeiten, die sie erwarten würden, nur schwer
von ihr zu bewältigen seien. Ich habe ihr in aller Deutlichkeit und sehr
drastisch vor Augen geführt, in welche Abhängigkeiten sie sich begeben
würde, um ihr Vorhaben umzusetzen. Dabei habe ich ihr noch einmal die
ganze Palette von Möglichkeiten der Unterstützung aufgezählt. T blieb bei
ihrer Haltung, so dass mein Vorschlag war, T in ihrer Haltung ernst zu
nehmen und ihr die Verantwortung für die nahe Zukunft zu übergeben.
Dies auch vor dem Hintergrund, dass ich sie nicht zwingen könne, Jugend-
hilfe in Anspruch zu nehmen. Sowohl Großmutter als auch Mutter sahen
die Ausweglosigkeit der Situation und gaben an, dass T dann wissen müs-
se, was sie tue. Im Anschluss habe ich dann auf die rechtlichen Möglich-
keiten und Gefahren hingewiesen und noch einmal unterstrichen, mit
welchen Schwierigkeiten T in dem von ihr gewählten Umfeld ‚zu kämp-
fen’ haben wird. All dies konnte die Jugendliche nicht davon abhalten, sich
sicher zu sein, dass Richtige zu tun. Vor dem Hintergrund dieser sehr kla-
ren Haltung wurde seitens Frau F dem Vorhaben von T zugestimmt. Von
meiner Seite aus wurde T abschließend erklärt, dass ich erhebliche ‚Bauch-
schmerzen’ mit der Entscheidung hätte, keine weitere Jugendhilfe in An-
spruch zu nehmen.“

Mit diesen Ausführungen wird deutlich, dass T fest entschlos-
sen war, einen neuen g. A. im Sinne eines zukunftsoffenen
Verbleibs in O zu begründen. Zum einen lehnte sie ausdrück-
lich und trotz entsprechender Bemühungen von Mitarbeitern
des JA der Kl., die ihr die Schwierigkeiten und Konsequen-
zen ihrer Haltung vor Augen führten, weitere Leistungen der
Jugendhilfe ab und machte zudem deutlich, dass für sie ein
weiterer Verbleib im Zuständigkeitsbereich der Kl. aus-
schied. So führte sie aus, dass sie das Umfeld in A „runter-
ziehen“ würde und dass sie bei ihrer Haltung, also der Ab-
lehnung der Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen,
bleibe. Auf der anderen Seite erklärte sie, dass sie eine Freun-
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din und eine Familie in O gefunden habe, bei der sie bleiben
könne. Dies war offenbar auch mit der Familie X, um die es
sich dabei handelte, abgesprochen und fand die Zustimmung
ihrer Mutter. T äußerte in dem genannten Gespräch auch
konkrete Zukunftspläne. So wolle sie versuchen, auf eige-
nen Füßen zu stehen. Zudem beabsichtige sie, sich umge-
hend in der Schule in O anzumelden. Diese Vorhaben setzt
T mit Billigung ihrer Mutter schließlich auch um. Sie besuch-
te die Schule und meldet am 30. März 2004 in O ihren Wohn-
sitz an. Darüber hinaus beantragte sie an diesem Tag auch
die Gewährung von laufender Leistung zum Lebensunterhalt
nach dem BSHG. Nach Auffassung der Kammer ist der Auf-
enthalt von T in O als zukunftsoffen und „bis auf Weiteres“
zu begreifen. Mit der Beantragung von Sozialhilfeleistun-
gen versuchte sie, in O ihren Lebensunterhalt unabhängig von
der Unterstützung der Familie X und unabhängig von Jugend-
hilfeleistungen sicherzustellen. Mit der Anmeldung zur Schu-
le gab sie auch nach außen zu erkennen, dass sie in nächster
Zukunft in O bleiben wollte. Dies untermauerte sie, indem
sie sich schließlich mit Einverständnis ihrer Mutter in O
anmeldete. Die Konsequenz der Haltung von T, die im Ge-
spräch am 3. Februar 2004 zum Ausdruck kommt, ist der Be-
scheid der Kl. vom 4. Februar 2004, mit dem diese die ge-
währte Hilfe zur Erziehung gem. § 35 a SGB VIII wegen
„Sinn- und Zwecklosigkeit“ aufhebt. Dieser, ohnehin be-
standskräftige, Bescheid ist aus Sicht der Kammer nicht zu
beanstanden, da eine Gewährung von Leistungen der Jugend-
hilfe gegen den Willen des Betroffenen – hier gegen den
Willen von T und ihrer Mutter – rechtswidrig ist (BVerwG,
Urt. v. 21. Juni 2001 – 5 C 6.00 = FEVS 53, 105). Da T am
6. Februar 2004 nach O zur Familie X zog, begründete sie
ihren g. A. im Zuständigkeitsbereich der Bekl. Dem steht
nicht entgegen, dass alle Beteiligten, also auch die Mitar-
beiter der Kl., das Fortbestehen eines Bedarfs an Leistun-
gen der Jugendhilfe für T sehen. Die hier infrage stehende
Leistung i. S. d. § 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII ist die Unterbrin-
gung nach § 34 SGB VIII, die am 28. Mai 2004 beginnt.
Während der letzten sechs Monte vor Beginn dieser Leis-
tung hatte T bei keinem Elternteil ihren g. A. Also entschei-
det nach § 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII der g. A. unmittelbar vor
Beginn der Leistung über die Zuständigkeit. Dies führt dazu,
dass die Bekl. zuständig wurde, weil T vor Beginn dieser
Leistung ihren g. A. in O begründet hatte.

Soweit die Bekl. meint, der von T und ihrer Mutter Anfang
Februar 2004 gefasste Entschluss, keine Jugendhilfeleistun-
gen der Kl. mehr in Anspruch zu nehmen, sei auf die jugend-
hilferechtliche Zuständigkeit der Kl. für T ohne Auswirkung
geblieben, vermag dem die Kammer nicht zu folgen. Eine
kurzzeitige Unterbrechung der Leistungen, die die Zustän-
digkeit des Jugendhilfeträgers unberührt lässt, liegt hier nicht
vor.

Zunächst ist festzuhalten, dass § 86 SGB VIII keine Rege-
lung trifft, ab wann eine Unterbrechung zur Änderung der
Zuständigkeit führen soll. Solche Regelungen finden sich
in § 86 a Abs. 4 S. 2 SGB VIII und § 86 b Abs. 3 S. 2
SGB VIII, wonach Unterbrechungen der Hilfeleistungen
von bis zu drei Monaten jeweils außer Betracht bleiben
sollen. Eine entsprechende Regelung findet sich in § 86
SGB VIII gerade nicht.

Zu Unrecht beruft sich die Bekl. in diesem Zusammenhang
auf ein Urteil des VGH BW vom 15. September 1997 (9 S
174/94 = FEVS 48, 131). Dort heißt es:

„Deshalb wird der Begriff der ‚Unterbrechung’ der Leistung auch vom
Gesetzgeber verwendet, z. B. in den Zuständigkeitsnormen der § 86 a
Abs. 4 S. 2, § 86 b Abs. 3 S. 2 SGB VIII, in den Erstattungsvorschriften
der § 103 Abs. 3 S. 3, § 107 Abs. 2 BSHG, in den Vorschriften der § 90
Abs. 2 BSHG und § 95 Abs. 3 SGB VIII über die Anspruchsüberleitung
oder in der Übergangsbestimmung des Art. 14 Abs. 2 KJHG. Alle diese
Vorschriften regeln zwar nicht den vorliegenden Streitfall. Sie lassen je-
doch erkennen, daß Hilfeleistungen nur dann als unterbrochen angesehen
werden sollen, wenn sie während einer gewissen Zeit davor nicht erbracht
werden. So haben nach § 86 a Abs. 4 S. 2, § 86 b Abs. 3 S. 2 SGB VIII
und nach Art. 14 Abs. 2 KJHG Unterbrechungen von bis zu drei Mona-
ten, nach § 90 Abs. 2 BSHG, § 95 Abs. 3 SGB VIII, § 103 Abs. 3 S. 3 und
§ 107 Abs. 2 BSHG solche von zwei Monaten keine rechtlichen Folgen.
(...)

Schon das spricht gegen eine Unterbrechung der Leistungen. Hinzu kommt
entscheidend, daß nach dem tatsächlichen Geschehensablauf, der als sol-
cher zwischen den Beteiligten im Wesentlichen unstreitig ist, von einer
Unterbrechung der Hilfeleistung erst recht nicht gesprochen werden kann.“

Die Kammer versteht die genannte Entscheidung dahin, dass
kurzzeitige Unterbrechungen außer Betracht bleiben sollen,
ohne dass insoweit für den Fall des § 86 SGB VIII feste Fris-
ten gelten. Entscheidend stellt der VGH BW aber darauf ab,
wie der tatsächliche Geschehensablauf gewesen ist. Für die
Frage, ob noch von einer Fortführung einer bereits begon-
nenen Leistung oder ob von einer neuen Leistung infolge
einer Unterbrechung, mit der Folge des Zuständigkeitswech-
sels, gesprochen werden kann, ist eine Gesamtbetrachtung
der verschiedenen Maßnahmen und Hilfen zugrunde zu le-
gen, die zur Deckung eines qualitativ unveränderten jugend-
hilferechtlichen Bedarfs erforderlich sind. Dies gilt auch
dann, wenn bei einem vielfach auf einen längeren Zeitraum
angelegten Hilfeprozess sich die Schwerpunkte innerhalb des
Hilfebedarfs verschieben und für die Ausgestaltung der Hil-
fe Modifikation, Änderungen oder Ergänzungen bis hin zu
einem Wechsel der Hilfeart erforderlich werden. Im Vorder-
grund steht somit die Kontinuität einer bedarfsgerechten
Hilfegewährung im Rahmen einer in aller Regel auf einen
längeren Zeitraum angelegten Hilfegewährung (BVerwG,
Urt. v. 29. Januar 2004 – 5 C 9.03 = E 120, 116). Für die
Annahme einer Unterbrechung kann z. B. sprechen, dass
nach Leistungsgewährung die Hilfe faktisch oder förmlich
eingestellt wurde oder aufgrund der gegebenen Verhältnisse
die Einstellung die einzig fachliche vertretbare Entscheidung
war und wegen des unklaren zukünftigen Hilfebedarfs eine
konkrete Wiederaufnahmeperspektive der bisher geleisteten
Hilfe nicht gegeben war.

Vorliegend war die Hilfeleistung durch den Bescheid der Kl.
vom 4. Februar 2004 unterbrochen. Zum einen stellt die Wei-
gerung von T, weitere Jugendhilfeleistungen in Anspruch zu
nehmen, eine relevante Zäsur dar. Gegen den Willen eines
Kindes oder Jugendlichen und ohne seine grundsätzliche
Bereitschaft zur Mitwirkung an der Erreichung des Ziels der
Hilfe ist eine Leistungsbewilligung nicht möglich. Mit der
Zurückweisung von weiterer Hilfe durch T, ihren Umzug
nach O, ihre dort erfolgte Anmeldung und dem Schulbesuch
sowie ihrem Versuch, auch wirtschaftlich auf eigenen Füßen
zu stehen, war die bisherige Jugendhilfemaßnahme abge-
schlossen. Eine weitere Hilfegewährung war nicht möglich;
sie wäre vielmehr rechtswidrig – Frau F hatte der Einstel-
lung der Hilfe zugestimmt und T ermächtigt, sich in O mit
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Wohnsitz anzumelden – und, da T eine Mitwirkung strikt
ablehnte, auch nicht Erfolg versprechend gewesen. Zum
anderen handelte es sich auch nicht um einen Hilfeprozess,
der kontinuierlich fortgeführt wurde. Der Hilfeprozess en-
dete mit der Rückkehr von T nach A Anfang Februar 2004.
Die nächste Jugendhilfemaßnahme war die Inobhutnahme
durch die Bekl. am 28. April 2004. Dabei geht die Kammer
davon aus, dass unter den zuständigkeitsrechtlichen Begriff
der Leistung i. S. d. § 86 SGB VIII nur Leistungen der Ju-
gendhilfe i. S. d. § 2 Abs. 2 SGB VIII fallen, nicht hingegen
„andere Aufgaben“ der Jugendhilfe, die in § 2 Abs. 3 SGB VIII
auch ausdrücklich den „Leistungen“ i. S. d. § 2 Abs. 2 SGB
VIII gegenübergestellt und von ihnen unterschieden werden.
Demzufolge unterbricht eine Zeit der Inobhutnahme i. S. d.
§ 42 SGB VIII, welche keine „Leistung“ der Jugendhilfe
i. S. d. § 2 Abs. 2 SGB VIII, sondern eine „andere Aufga-
be“ der Jugendhilfe nach § 2 Abs. 3 Nr. 1 SGB VIII darstellt,
Zeiten der Leistungen der Jugendhilfe i. S. d. § 2 Abs. 2
SGB VIII jedenfalls dann, wenn nicht gleichzeitig im Zeit-
raum der Inobhutnahme gleichsam begleitend aufgrund des-
selben Hilfebedarfs wie zuvor Leistungen der Jugendhilfe
i. S. d. § 2 Abs. 2 SGB VIII weiter gewährt werden (VG
Ansbach, Urt. v. 8. Februar 2007 – AN 14 K 04.03756, zit.
nach juris). Dies war vorliegend jedoch nicht der Fall. Bei
der Maßnahme in der sozialpädagogischen Einrichtung B
handelte es sich um eine Hilfe nach § 35 a SGB VIII in sta-
tionärer Form. Hintergrund waren die damals bestehenden
vielfältigen psychischen Probleme von T. Die darauf folgen-
de Jugendhilfemaßnahme war dann die Inobhutnahme nach
§ 42 SGB VIII am 28. April 2004. Die Behebung psychischer
Probleme stand zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr an.
Aus diesem Grunde wurde dann schließlich auch eine Leis-
tung nach § 34 SGB VIII gewährt. Von einem qualitativ
unveränderten, kontinuierliche Hilfe gebietenden jugendhil-
ferechtlichen Bedarf konnte nicht mehr die Rede sein. Ein
andauernder Hilfeprozess lag nicht vor.

Da somit mit dem Beginn des g. A. von T im Zuständigkeits-
bereich der Bekl. Anfang Februar 2004 deren örtliche Zu-
ständigkeit nach § 86 Abs. 2 S. 4 SGB VIII begründet wur-
de, so ist sie nach § 89 c Abs. 1 S. 2 SGB VIII verpflichtet,
der Kl. die Kosten der Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung
für T ab dem 28. Mai 2004 bis zum 30. November 2006 zu
erstatten.

Das Erstattungsbegehren der Kl. vom 6. Juli 2004 entspricht
den Anforderungen, welche an ein wirksames, ordnungsge-
mäßes Erstattungsbegehren i. S. d. § 111 SGB X zu stellen
sind. Voraussetzung für ein wirksames Erstattungsbegehren
ist einerseits, dass das Erstattungsbegehren unmissverständ-
lich zum Ausdruck gebracht wird und dass zum anderen aus-
reichend deutlich wird, welche Leistungen zu erstatten sind;
es müssen zumindest die Umstände, die im Einzelfall für die
Entstehung des Erstattungsanspruchs maßgeblich sind und
der Zeitraum, für den die Sozialleistung erbracht wurde, hin-
reichend konkret mitgeteilt werden, wobei eine Bezifferung
der Kosten noch nicht erforderlich ist (BVerwG, Urt. v. 10.
April 2003 – 5 C 18.02 = FEVS 53, 495; BayVGH, Urt. v.
30. August 2004 – 12 B 00.1434 = FEVS 56, 273). Diese
Voraussetzungen erfüllt das Schreiben vom 6. Juli 2004.
Zwar ist der ausdrückliche Zeitraum nicht genannt. Gleich-
wohl erachtet die Kammer das Erstattungsbegehren als aus-

reichend. T erhielt die Hilfe zur Erziehung im Jugendhilfe-
zentrum der Bekl. Damit war dieser sowohl die Art der
Maßnahme, deren Kosten und insbesondere auch der Beginn
dieser Maßnahme bekannt. Einer ausdrücklichen Erwähnung
bedurfte es vor diesem Hintergrund im Schreiben vom 6. Juli
2004 nicht mehr. Das Erstattungsbegehren ist auch rechtzei-
tig innerhalb der Zwölfmonatsfrist geltend gemacht worden.

Auch soweit die Kl. begehrt, die Bekl. zu verurteilen, ihr nach
§ 89 c Abs. 2 SGB VIII ein Drittel von 71.650,36 EUR, also
23.883,45 EUR, zu zahlen, hat die Klage Erfolg. Nach die-
ser Regelung hat der örtlich zuständige Träger zusätzlich
einen Betrag in Höhe eines Drittels der Kosten zu erstatten,
die der örtliche Träger deshalb aufgewendet hat, weil der
eigentlich zuständige Träger pflichtwidrig gehandelt hat.

Die Voraussetzungen des § 89 c Abs. 2 SGB VIII liegen vor.
Die Bekl. hat pflichtwidrig im Sinne der genannten Vorschrift
gehandelt, als ein Mitarbeiter des Jugendhilfezentrums der
Bekl. T am 13. Mai 2004 in den Zuständigkeitsbereich der
Kl. verbrachte, wodurch diese nach § 89 d SGB VIII zum
vorläufigen Tätigwerden verpflichtet war.

Welche Anforderungen an die Pflichtwidrigkeit i. S. d. § 89 c
Abs. 2 SGB VIII zu stellen sind, ist umstritten. Nach der
Rechtsprechung des NdsOVG (Beschl. v. 12. September
2006 – 4 LA 505/04 = NDV-RD 2007, 515; Urt. v. 13. Feb-
ruar 2006 – 12 LC 12/05, zit. nach juris) ist das Verhalten
eines örtlich und sachlich zuständigen Trägers pflichtwid-
rig, wenn er entgegen den Regelungen des SGB VIII durch
inkorrektes Verwaltungshandeln die Wahrnehmung seiner
Zuständigkeit ablehnt oder verzögert, so dass hierdurch die
Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwerden nach § 89 d
SGB VIII des erstattungsberechtigten Trägers ausgelöst
wird. Nach der Auffassung des SächsOVG (Urt. v. 14. No-
vember 2006 – 5 B 810/04, zit. nach juris; so wohl auch
Wiesner, in: ders., SGB VIII, 3. Aufl. 2006, § 89 c Rn. 8)
stellt allein die Tatsache, dass ein öffentlicher Jugendhilfe-
träger in einem Kompetenzkonflikt mit einem anderen Ju-
gendhilfeträger seine Zuständigkeit aus rechtlichen Erwägun-
gen heraus oder aufgrund einer unübersichtlichen tatsächli-
chen Situation verneint, nicht notwendig bereits eine pflicht-
widrige Handlung i. S. d. § 89 c Abs. 2 SGB VIII dar, selbst
wenn die Rechtsansicht des betroffenen Trägers fehlerhaft
ist. Denn nicht jeder Rechtsirrtum sei pflichtwidrig. Pflicht-
widrigkeit sei nur anzunehmen, wenn sich die Rechtsauffas-
sung als in jeder Hinsicht unvertretbar oder willkürlich er-
weise oder wenn andere Umstände hinzutreten, die das Ver-
waltungshandeln als pflichtwidrig erscheinen ließen.

Hier kann die Kammer offenlassen, welcher Auffassung sie
folgt. Auch die Voraussetzungen der „strengeren“ Auffassung
des SächsOVG liegen vor.

Die Pflichtwidrigkeit des Handelns der Bekl. ergibt sich da-
raus, dass sie T am 13. Mai 2004 in den Zuständigkeitsbe-
reich der Kl. verbrachte. Statt die gebotenen jugendhilfe-
rechtlichen Schritte einzuleiten, hat die Bekl. durch das Ver-
bringen von T in den Zuständigkeitsbereich der Kl. versucht,
dort ihren tatsächlichen Aufenthalt zu begründen und sich
damit des „Falls“ zu entledigen. Dies steht in eklatantem
Widerspruch zur Verpflichtung zum vorläufigen Tätigwer-
den der Bekl. nach § 89 d SGB VIII. Da T zu diesem Zeit-
punkt ihren tatsächlichen Aufenthalt im Zuständigkeitsbe-
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reich der Bekl. hatte, wäre es an ihr gewesen, vorläufig tätig
zu werden und die erforderlichen Schritte unabhängig von
der Auseinandersetzung über die Frage der örtlichen Zustän-
digkeit in die Wege zu leiten. Dies hat die Bekl., ohne dass
dies zu rechtfertigen wäre, unterlassen. Die Vorgehenswei-
se verstößt in nicht hinzunehmender Weise gegen den Wort-
laut und die Zielrichtung des § 89 d SGB VIII. Diese Rege-
lung ist vor allem im Interesse der Leistungsberechtigten ge-
schaffen worden, da wegen der komplizierten Zuständig-
keitsregelungen in §§ 86 bis 86 b SGB VIII, die zur Klärung
schwieriger Aufenthaltsverhältnisse u. U. zu umfassenden
Ermittlungen führen können, eine Verzögerung eintreten
kann. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den örtlichen
Träger zum vorläufigen Tätigwerden verpflichtet, in dessen
Bereich sich das Kind oder der Jugendliche vor Beginn der
Leistung tatsächlich aufhält. Mit der Verbringung von T in
den Zuständigkeitsbereich der Kl. hat die Bekl. versucht, sich
ihrer Verpflichtung aus § 89 d SGB VIII zu entledigen. Die
Pflichtwidrigkeit der Verbringung von T in den Zuständig-
keitsbereich der Kl. ergibt sich auch daraus, dass die Bekl.
einen fortbestehenden Hilfebedarf gesehen und wegen der
gesundheitlichen Verfassung von T eine Verbringung als
problematisch erachtet hat und trotzdem nicht von der Ver-
bringung absah.

(mitgeteilt von Guy Walther, StJA Frankfurt a. M.)

Hinweise für die Praxis

Die Entscheidung ist ein anschauliches Beispiel, wie schwer
es für Jugendliche und junge Volljährige sein kann, Hilfen
anzunehmen, mitunter aber auch solche zu erhalten. Aber
sie enthält auch zuständigkeits- und kostenerstattungsrecht-
lich interessante Aussagen:

Zunächst wird deutlich gemacht, dass während eines auch
nur vorübergehenden Aufenthalts in einer Einrichtung der
bisherige g. A. aufgegeben werden kann, selbst wenn kein
neuer begründet wird. Voraussetzung ist eine fehlende Rück-
kehrperspektive, die sich aus den tatsächlichen Umständen
des Falls ergeben kann. Im Übrigen nimmt die Entscheidung
die Rechtsprechung des BVerwG zum g. A. insofern auf,
dass es bei der Begründung nicht auf die Dauer des Aufent-
halts, sondern den zukunftsoffenen Verbleib und den Lebens-

mittelpunkt ankommt (vgl. Urt. v. 26. September 2002 – 5
C 46.01, JAmt 2003, 151).

Einen Schwerpunkt der Entscheidung im Hinblick auf die
örtliche Zuständigkeit bilden die Aussagen zur Fortsetzung
bzw. Unterbrechung einer Leistung für die Feststellung des
maßgeblichen Zeitpunkts vor Beginn der Leistung. Hier
macht das VG deutlich, dass kurze Unterbrechungen folgen-
los sein sollen, der § 86 SGB VIII jedoch keine festen Fris-
ten enthält. Nötig sei eine Gesamtbetrachtung der verschie-
denen Maßnahmen und Hilfen. Das VG nimmt im vorlie-
genden Fall aus zwei Gründen eine relevante Unterbrechung
an. Einmal deshalb, weil die Hilfe durch das klagende JA
wegen „Sinn- und Zwecklosigkeit“ beendet worden war, da
sich die minderjährige Hilfeempfängerin geweigert hatte,
irgendeine Jugendhilfe anzunehmen. Zu bedenken ist, dass
die Gewährung von Leistungen der Jugendhilfe gegen den
Willen des Betroffenen zwar rechtswidrig ist, das JA aller-
dings verpflichtet ist und bleibt, auf eine Hilfeleistung –
soweit sie denn erforderlich ist – hinzuwirken. Hier war der
Beendigung der Hilfe ein ausführliches Gespräch sowie das
Angebot verschiedener Hilfemöglichkeiten vorangegangen,
außerdem war die Hilfeempfängerin bereits 17 Jahre alt, so
dass in diesem Fall die Einstellung der Hilfe nachvollzieh-
bar und rechtmäßig erscheint. Zum anderen geht das VG
davon aus, dass bei einer Inobhutnahme ohne begleitende,
aufgrund des bereits zuvor bestehenden Hilfebedarfs ge-
währte Leistungen eine Unterbrechung der Leistung zu be-
jahen ist, da die Inobhutnahme keine Leistung, sondern eine
andere Aufgabe nach § 2 Abs. 3 SGB VIII ist und diese strik-
te Trennung auch für die Zuständigkeit gelten müsse. Ob dies
in Zukunft allgemein so verstanden wird oder ob vielmehr
statt auf die Maßnahme in Anlehnung an das BVerwG (Urt.
v. 29. Januar 2004 – 5 C 9.03, JAmt 2004, 323) stärker auf
den bestehenden jugendhilferechtlichen Bedarf abzustellen
und eine zwischenzeitlich erfolgende Inobhutnahme nicht
als Ausschlusskriterium für eine anschließende Leistungs-
fortsetzung anzusehen ist, bleibt abzuwarten.

Schließlich geht das VG auf den Streitstand zu den Voraus-
setzungen der Pflichtwidrigkeit nach § 89 c Abs. 2 SGB VIII
ein, allerdings ohne Stellung zu beziehen, da vorliegend je-
denfalls die Pflichtwidrigkeit zu bejahen sei. Somit ist ein-
mal mehr eine Entscheidung zu dem „Strafdrittel“ ergangen,
das hier einen beachtlichen Betrag umfasst. (DE)


